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EXPERT GUT ACHTEN GmbH Alt-Moabit 80 

- 10555 Berlin

Innung der Berliner Taxigewerbes e.V. 
Persiusstr. 7 
10245 Berlin 

Berlin, den 08.04.2020 

Auftraggeber 

Besichtigung 

Auftrag 

Gutachten: 501576 

Name 

Straße 
PLZ Ort 

Besichtigung bei 
Datum 
Ort .....................
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Anwesende 

Datum 
Beauftragung 

Aktenzeichen 

501576 

Innung der Berliner Taxigewerbes e.V. 
jj
Persiusstr. 7 
10245 Berlin 

EXPERT GUTACHTEN GmbH 
02.04.2020 
Berlin 

Sachverständiger, Fahrzeugführer des 
Testfahrzeuges 

02.04.2020 
persönlich 
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Gutachten über den Einsatz einer Kunststoffscheibe zur Trennung des Innenraums von 

Taxen als Präventivmaßnahme zur Verhütung von Corona-Infektionen im Rahmen der 

Personenbeförderung. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in o.g. Sache haben Sie mich mit Auftrag vom 02.04.2020 als Sachverständigen bestellt. 

Anhand der eingereichten Unterlagen und der Sichtprüfung der Anlage soll die technische 
Funktionalität einer Kunststoffscheibe zur Trennung des Innenraums von Taxen begutachtet 
werden. 

Hierüber erstatte ich folgendes 

GUTACHTEN 

Vorwort 

Bei Verwendung dieser Anlage wird auf die konkreten Technischen Regeln für 
Betriebssicherheit (TRBS) im Rahmen ihres Anwendungsbereichs und die Anforderungen 
der Betriebssicherheitsverordnung ausdrücklich hingewiesen. 

Laut Angaben des Herstellers ist diese Kunststoffscheibe nach StVZO §22a zulassungsfrei. 

Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Begehungsweise, unerlaubten Handlungen sowie 
zweckverfremdeter Anwendung ist der Anwender dieser Anlage verantwortlich. 

Die Übereinstimmung der eingereichten Prüfungsergebnisse und Datenblätter mit der
eingebauten Anlage kann vom Unterzeichner dieses Gutachtens nur laut Aussage des 
Herstellers bestätigt werden und ist kein Bestandteil des Gutachtens. 

Eine Plausibilitätsprüfung wurde nicht durchgeführt. 

Die Überprüfung und Korrekturen von diesem verwendeten Artikel auf technische
Genauigkeit und Vollständigkeit sowie die Kompatibilität der gesundheitlich-medizinischen 
Regelungen werden aufgrund der Kompetenzen nicht angesprochen. 
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Das ist eine zusätzliche Schutzmaßnahme, weil bei einer Personenbeförderung im 
Taxiverkehr unmöglich ist, den sozialen Mindestabstand zwischen dem Fahrgast und dem 
Taxifahrer einzuhalten. Die weiteren Präventionsmaßnahmen sind additional einzuhalten. 

Es wird empfohlen, nach jeder Fahrgastbeförderung die Trennscheibe und die Rücksitzbank 
sowie Türverkleidungen im Fondbereich des Fahrzeugs zu desinfizieren. 

Dieses Gutachten dient einem informativen Zweck mit einer subjektiven, physikalisch
technischen Beurteilung der verbauten Anlagen. Eine Prüfung der Konformität 
gesundheitlicher oder rechtlicher Regeln und Gnmdlagen ist nicht Bestandteil dieses 
Gutachtens 

Gutachtenf ertigstellung 

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt. 

Das vorliegende Gutachten wurde vom Sachverständigen Toprakli anhand der vom Hersteller 
zur Verfügung gestellten Unterlagen und Materialien bearbeitet und nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt. 

Die gefertigten Digitalaufnahmen können auf Anfrage auch per Datenträger(CD) angefordert 
werden, falls einzelne Details nicht ausreichend erkennbar sind. 

Dieses Gutachten umfasst: 

• 14 Seiten

• 20 Fotos

Berlin, den 08.04.2020 

Der Sachverständige 
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